
Beitrags- und Kassenordnung der Piratenpartei Deuts chland 

(erster Entwurf vom …Oktober 2009) 

Regelentwurf Begründung/Erläuterung 
 

§ 1 
 

 

 
Der Bundesschatzmeister verwaltet die zentralen Finanzen. Zu-
sammen mit den Landesschatzmeistern, je einem auf den Landes-
versammlungen gewählten Basisvertreter bildet er den Bundesfi-
nanzrat.  
 

 
Die Piratenpartei Deutschland wird kurz- bis mittelfristig wesentlich 
mehr Gelder verwalten müssen. Unter Berücksichtigung des ba-
sisdemokratischen Ansatzes der PIRATEN scheint ein Beratungs- 
und Kontrollgremium für den Bundesschatzmeister angebracht; die 
Kombination aus Basisvertretern ohne Amt und Landesschatz-
meister trägt dem basisdemokratischen Ansatz der PIRATEN 
Rechnung und berücksichtigt im weitesten Sinne Transparenzge-
bote.  
 

 
A. RECHENSCHAFTSBERICHT 

 

 
Der Abschnitt A strafft die bisherige Regelung des § 5 der bisheri-
gen Finanzordnung und setzt die notwendigen zeitlichen Vorlage-
fristen neu fest.  Alle weiteren Regelungen des bisherigen § 5 ent-
fallen, da sie im Parteiengesetz ausreichend definiert sind. 
 

 
§ 2 

 

 



 
Der Bundesschatzmeister sorgt für die fristgerechte Vorlage des 
Rechenschaftsberichts gemäß dem sechsten Abschnitt des Par-
teiengesetzes bei dem Präsidenten des Deutschen Bundestages. 
Zu diesem Zweck legen die Schatzmeister der Landesverbände 
ihm bis spätestens zum 31. Mai eines jeden Jahres die Rechen-
schaftsberichte der Länderverbände vor.  
 

 
Die Piratenpartei Deutschland hat seit ihrer Gründung erhebliche 
Probleme, ihrer Rechenschaftspflicht nachzukommen. Der Rege-
lungskontext soll die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten de-
finieren und zeitliche Vorlagefristen explizit aufführen. 

 
§ 3 

 

 

 
Die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände legen den Landesverbän-
den jährlich bis zum 31. März Rechenschaft über ihr Vermögen, 
ihre Einnahmen und ihre Ausgaben nach Maßgabe der Bestim-
mungen des § 24 Parteiengesetz ab.  
 

 
Die Piratenpartei Deutschland hat im Jahr 2009 damit begonnen, 
auch unterhalb der Landesebene, Teilgliederungen aufzubauen. 
Diese sind in die Rechenschaftspflicht gegenüber der Landes- und 
Bundesebene zeitlich einzubinden. 

 
§ 4 

 

 

 
Die Landesschatzmeister kontrollieren die ordnungsmäßige Kas-
senführung der Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände und gewährleis-
ten damit, dass jederzeit die zur Erstellung des Prüfvermerks für 
den Rechenschaftsbericht nach § 29 Abs.3 Parteiengesetz vorge-
schriebenen Stichproben möglich sind. Ist die rechtzeitige Abgabe 
des Rechenschaftsberichtes gemäß Parteiengesetz auf Bundes-

 
Die Regelung soll sicherstellen, dass die jeweiligen Landes-
schatzmeister ihrer Rechenschaftspflicht auch nachkommen kön-
nen, auch wenn der Fall eintritt, dass in den Teilgliederungen un-
terhalb der Landesebene eine ordnungsgemäße Kassenführung 
nicht mehr möglich ist.  



ebene gefährdet, muss der jeweils höhere Gebietsverband über 
sein entsprechendes Organ die Kassenführung des nachfolgenden 
Organs an sich ziehen oder einen Beauftragten/eine Beauftragte 
einsetzen.  
 

 
B. MITGLIEDSBEITRÄGE 

 

 

 
§ 5 

 

 

 
Jedes Mitglied ist zur regelmäßigen Zahlung eines Mitgliedsbeitra-
ges verpflichtet. 
  

 
Die Feststellung dient der rechtlichen Grundlage für ein Forde-
rungsmanagement 

 
§ 6 

 

 

 
(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 EUR pro Ka-

lenderjahr und ist zum 1. Januar eines jeden Jahres fällig. 
 
(2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Kalenderjahres ist der 

zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 EUR pro Monat zu 
berechnen. Die Berechnung des Monatsbeitrags erfolgt in 
diesem Fall monatsgenau, beginnend mit dem Monat, in 
dem der Ein- oder Austritt stattfindet. 

 
Übernahme der entsprechenden Regelungen der bisherigen Fi-
nanzordnung nach § 2 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 8 



 
(3) Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mitgliedern zusätzlich 

zum Mitgliedsbeitrag eine freiwillige Spende in Höhe von 
1% ihres Jahreseinkommens. 

 
 

§ 7 
 

 

 
Der zuständige Landes-, Bezirks-, Kreis- oder Ortsverband ist be-
rechtigt, auf Antrag für Personen mit besonderen finanziellen Här-
ten (z. B. Sozialhilfeempfänger), Ausnahmen hiervon im Einver-
nehmen mit den Mitgliedern zu vereinbaren (Sozialklausel). 
  

 
Delegation der entsprechenden Regelung aus der bisherigen Fi-
nanzordnung § 2 Abs. 3 an eine möglichst dezentrale Ebene. Die-
se kann am besten entscheiden, ob Sozialklauseln wirksam wer-
den können. 

 
C. BEITRAGSABFÜHRUNGEN 

 

 

 
§ 8 

 

 

 
Um eine möglichst unbürokratische und dezentrale Beitragserhe-
bung zu gewährleisten, zahlen die Landesverbände pro Monat und 
Mitglied einen Anteil der Mitgliedsbeiträge, der von dem Bundes-
parteitag beschlossen wird. 
  

 
Die Regelung macht deutlich, dass § 2 Abs. 4 der bisherigen Fi-
nanzordnung Bestand hat. Die Entrichtung der Mitgliedsbeiträge 
erfolgt an die Länder. Der Umlageschlüssel wird aus der Beitrags- 
und Kassenordnung entfernt, um die inhaltliche Diskussion zur 
Kassen- und Beitragsordnung von möglichen Kontroversen zu Um-
lageschlüsseln zu trennen. Es gelten aber weiterhin die Regelun-



gen der bisherigen Finanzordnung nach § 2 Abs.5 und Abs.6, so-
fern nichts anderes beschlossen wird. 
 

 
§ 9 

 

 

 
Das Nähere regeln die Landesverbände in eigener Zuständigkeit. 
 

 
Weitere Regelungen zu Beitragsabführungen sollten ausschließ-
lich auf der Länderebene zu finden sein. Diese ist nach den Fest-
legungen der bisherigen Finanzordnung zuständig für Beitragsab-
führungen, Forderungsmanagement und weiter Folgen. 
 
§ 9 kann als Abs.2 des § 8 formuliert werden. 

 
D. SPENDEN 

 

 

 
§ 10 

 

 

 
Bundesebene, Landesverbände und weitere Teilgliederungen sind 
berechtigt, Spenden anzunehmen. Ausgenommen sind Spenden, 
die im Sinne von § 25 Parteiengesetz unzulässig sind. Solche 
Spenden sind über die Landesverbände und die Bundesebene 
unverzüglich an das Präsidium des Deutschen Bundestages wei-
terzuleiten. 
  

 



 
§ 11 

 

 

 
Spenden an einen oder mehrere Gebietsverbände, deren Ge-
samtwert 10.000 Euro übersteigt, sind im Rechenschaftsbericht 
des Gebietsverbandes, der sie vereinnahmt hat, unter Angabe des 
Namens und der Anschrift des Spenders bzw. der Spenderin zu 
verzeichnen. 
  

 

 
§ 12 

 

 

 
Hat ein Gebietsverband unzulässige Spenden vereinnahmt, ohne 
sie gemäß Nr. 10 an das Präsidium des Deutschen Bundestages 
weiterzuleiten, oder erlangte Spenden nach Nr. 11 nicht im Re-
chenschaftsbericht veröffentlicht, so verliert er gemäß § 31a Par-
teiengesetz den ihm nach der jeweiligen Beschlusslage zustehen-
den Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung in Höhe des Zweifa-
chen der rechtswidrig erlangten oder nicht veröffentlichten Spen-
den. 
  

 

 
§ 13 

 

 

  



Spendenbescheinigungen werden von der Bundesebene, den 
Landesverbänden und den weiteren Teilgliederungen erteilt. Jeder 
Ebene stehen die bei ihr eingegangenen Spenden ungeteilt zu.  
 

 
E. STAATLICHE TEILFINANZIERUNG 

 

 

 
§ 14 

 

 

 
Die Auszahlung der staatlichen Mittel für die bei Landtagswahlen 
erzielten gültigen Stimmen erfolgt an den jeweiligen Landesver-
band. Die Auszahlung der übrigen staatlichen Mittel erfolgt an die 
Bundespartei. Der Bundesschatzmeister beantragt jährlich zum 15. 
Januar für die Bundesebene und die Landesverbände die Auszah-
lung der staatlichen Mittel. Der Bundesfinanzrat bereitet jeweils 
eine Vereinbarung zur Aufteilung der Mittel zwischen Bundes- und 
Landesverbänden vor. Am Rande der Bundesparteitage sollte 
auch jeweils der Bundesfinanzrat öffentlich tagen. 
  

 

 
F. BUNDESETAT 

 

 

 
§ 15 

 

 



 
(1) Der Bundesschatzmeister stellt einen Haushaltsplan auf, 

der vom Bundesfinanzrat zwischenzeitlich, von dem Bun-
desparteitag endgültig genehmigt wird. Ist es absehbar, 
dass der Haushaltsansatz nicht ausreicht, hat der Bundes-
schatzmeister unverzüglich einen Nachtragshaushalt ein-
zubringen. 

  
(2) Er ist bis zu dessen Verabschiedung an die Grundsätze ei-

ner vorläufigen Haushaltsführung gebunden. 
  

 

 
§ 16 

 

 

 
Eine Ausgabe, die beschlossen ist, muss durch einen entspre-
chenden Etattitel auch möglich sein. Beschlüsse, die mit finanziel-
len Auswirkungen verbunden sind und für deren Deckung kein 
entsprechender Etattitel vorgesehen ist, sind nur über die Umwid-
mung von anderen Etatposten auszuführen. Diese Umwidmung 
bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung durch den 
Bundesschatzmeister. Kommt diese Zustimmung nicht zustande, 
muss diese Ausgabe über einen entsprechenden Nachtragshaus-
halt bei den dazu notwendigen Gremien beantragt werden. Bis zu 
dieser Entscheidung erfolgt keine Ausführung des Beschlusses. 
  

 

  



§ 17 
 

 
Wird der von dem Bundesparteitag genehmigte Etat der Bundes-
ebene ohne Zustimmung des Bundesfinanzrates nicht eingehalten, 
dann muss der Haushalt des Folgejahres durch neue Veranschla-
gung oder über eine Haushaltssperre um denselben Betrag bei 
den Ausgaben reduziert werden. Dies gilt nicht, wenn die Überzie-
hungen durch die Einberufung einer Sonder-Parteitags oder einer 
Urabstimmung verursacht werden. 
  

 

 
§ 18 

 

 

 
Zur treuhänderischen Übernahme und treuhänderischen Verwal-
tung von unbeweglichem Vermögen sowie Forderungen und sons-
tigen vermögenswerten Rechten der Piratenpartei Deutschland 
dient ein Vermögensverwaltungsverein. Der Vermögensverwal-
tungsverein legt dem Bundesparteitag jährlich einen Geschäftsbe-
richt vor. Finanzwirksame Beschlüsse bedürfen der Bestätigung 
durch den Bundesvorstand. 
  

 
Empfehlung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens, um beispiels-
weise für ein eingetragenes Markenrecht, Lizenzeinahmen zu ver-
walten. Ich habe derzeit keine inhaltliche Meinung zur personellen 
Zusammensetzung eines Vermögensverwaltungsvereins. 

 
G. BEITRAGS-UND KASSENORDNUNGEN DER LÄNDER UND 

WEITERER TEILGLIEDERUNGEN 
 

 



 
§ 19 

 

 

 
Entsprechend dieser Regelung erlassen die  
Landesverbände und weitere Teilgliederungen die im Sinne des 
Parteiengesetzes notwendigen ergänzenden Regelungen.  
 

 
Ich werde eine Mustersatzung für die Länderschatzmeister vorle-
gen, die als Empfehlung an die Landesverbände zu verstehen ist. 
Wichtig ist mir, dass die Landesschatzmeister von auf Grundlage 
einer klaren Kassen- und Beitragsordnung Steuerungsfähigkeit 
besitzen.  
 

 


